
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2022/3/9 Ro 2020/12/0004
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.2022

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

12/03 Entsendung ins Ausland

40/01 Verwaltungsverfahren

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

AVG §56

BDG 1979 §44 Abs1 idF 1999/I/010

BDG 1979 §44 Abs2 idF 1999/I/010

KSE-BVG 1997 §4 idF 1998/I/030

VwGVG 2014 §17

VwRallg

Rechtssatz

Ein Recht auf eine bescheidförmige Feststellung der Rechtmäßigkeit von Dienstaufträgen besteht (bloß) dann, wenn

durch einen Dienstauftrag die Rechtssphäre des Beamten berührt wird. Letzteres ist im Zusammenhang mit der

erforderlichen freiwilligen Meldung iSd. § 4 KSE-BVG 1997 zu bejahen, zumal diese Bestimmung nach der

Rechtsprechung des VfGH der von der Entsendung betroCenen Person ein subjektives (und verfassungsgesetzlich

gewährleistetes) Recht einräumt, "nur nach Maßgabe ihrer freiwilligen Meldung zu den in Rede stehenden Zwecken in

das Ausland entsendet zu werden" (VfSlg. 17.507/2005). Der VwGH teilt dieses Auslegungsergebnis.
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